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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Ri in der Beschwerdesache Bf. gegen den
Bescheid des ZA Linz Wels vom 27.02.2009 betreffend Pfändung einer Geldforderung,
Zahlungsverbot zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) unzulässig.

 

Entscheidungsgründe

Mit Bescheid des 27.2.2009, Zahl: angef.Bescheid wurde über einen Betrag von €
172.040,30 die Pfändung einer Geldforderung bzw. ein Zahlungsverbot ausgesprochen.
Mit Berufung vom 26.03.2009 wurde gegen die Höhe der Abgaben berufen und
überdies eingewendet, dass der Bf. in einer wirtschaftlichen Notlage wäre. Mit
Berufungsvorentscheidung v 16.04.2009 wurde die Berufung als unbegründet
abgewiesen und auf den Rückstandsausweis sowie darauf verwiesen, dass der
Abgabenbescheid v 13.11.2003, Zahl: Vorschreibung mit der ein Abgabenbetrag in Höhe
von € 179.666,93 vorgeschrieben worden sei, rechtskräftig wäre. Mit 16.5.2009 wurde
Berufumgsvorentscheidung neuerlich mit denselben Argumenten berufen und betont, dass
Pfändungen der falsche Weg wären, da die Kaufkraft minimiert würde.

Das Bundesfinanzgericht hat erwogen:

Nach Art. 151 Abs. 51 Z 8 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) sind die mit Ablauf des
31. Dezember 2013 bei den unabhängigen Verwaltungsbehörden anhängigen Verfahren
von Verwaltungsgerichten unter Anwendung der am 1. Jänner 2014 in Kraft tretenden
Bestimmungen weiterzuführen.
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Gemäß § 323 Abs. 37 Bundesabgabenordnung (BAO) treten die dort genannten
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes,
BGBl. I Nr. 14/2013, mit 1. Jänner 2014 in Kraft und sind, soweit sie Beschwerden
betreffen, auch auf alle an diesem Tag unerledigten Berufungen und Devolutionsanträge
anzuwenden.

Die am 31. Dezember 2013 beim Unabhängigen Finanzsenat als Abgabenbehörde zweiter
Instanz anhängigen Berufungen und Devolutionsanträge sind vom Bundesfinanzgericht
als Beschwerden im Sinn des Art. 130 Abs. 1 B-VG zu erledigen (§ 323 Abs. 38 BAO).

Gemäß § 65 Abs. 1 AbgEO erfolgt die Vollstreckung auf Geldforderungen des
Abgabenschuldners mittels Pfändung derselben. Im Pfändungsbescheid sind die
Höhe der Abgabenschuld und die Gebühren und Auslagenersätze (§ 26 AbgEO)
anzugeben. Sofern nicht die Bestimmung des § 67 zur Anwendung kommt, geschieht
die Pfändung dadurch, dass das Finanzamt dem Drittschuldner verbietet, an den
Abgabenschuldner zu bezahlen (Zahlungsverbot). Zugleich ist dem Abgabenschuldner
selbst jede Verfügung über seine Forderung sowie über das für dieselbe etwa bestellte
Pfand und insbesondere die Einziehung der Forderung zu untersagen (Verfügungsverbot).
Mit der Zustellung des Zahlungsverbotes an den Drittschuldner ist die Pfändung als
bewirkt anzusehen (§ 65 Abs. 3 AbgEO). Neben dem Drittschuldner (Abs. 4 leg. cit.) ist
auch der Abgabenschuldner zur Berufung gegen die Forderungspfändung legitimiert (vgl.
Liebeg, Abgabenexekutionsordnung, § 65 Tz 22, mwN).

Dem sinngemäßen Berufungseinwand, im Pfändungsbescheid sei kein Exekutionstitel
angegeben worden, sodass Art und Höhe der Abgabenforderung nicht ersichtlich seien,
ist - den Ausführungen in der Berufungsvorentscheidung folgend - zu erwidern, dass im §
65 Abs. 1 zweiter Satz AbgEO die Bezeichnung der Abgabenschuld abschließend geregelt
ist. Danach hat der Pfändungsbescheid allein die Höhe der Abgabenschuld und der
Gebühren und Auslagenersätze im Sinn des § 26 AbgEO anzugeben. Weitere Angaben
über die Abgabenschuld sind in den Pfändungsbescheid nicht aufzunehmen (vgl. VwGH
27.3.2003, 2000/15/0067, mwN).

Gemäß § 229 BAO ist als Grundlage für die Einbringung über die vollstreckbar
gewordenen Abgabenschuldigkeiten ein Rückstandsausweis elektronisch oder in
Papierform auszustellen. Dieser hat Namen und Anschrift des Abgabepflichtigen, den
Betrag der Abgabenschuld, zergliedert nach Abgabenschuldigkeiten, und den Vermerk zu
enthalten, dass die Abgabenschuld vollstreckbar geworden ist (Vollstreckbarkeitsklausel).
Der Rückstandsausweis ist Exekutionstitel für das finanzbehördliche und gerichtliche
Vollstreckungsverfahren.

Rückstandsausweise sind öffentliche Urkunden über Bestand und Vollstreckbarkeit von
Abgabenschulden und stellen aus den Rechnungsbehelfen der Behörde gewonnene
Aufstellungen über Zahlungsverbindlichkeiten dar. Sie sind rechtserheblich und nach § 4
AbgEO unabdingbare Voraussetzung im Vollstreckungsverfahren. Im Rückstandsausweis
müssen die Person des Verpflichteten sowie Art und Umfang der geschuldeten Leistung
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eindeutig bezeichnet werden. Die Nennung der Person, die die Leistung zu erbringen hat,
und die Art der Leistung müssen mit den Leistungsgeboten übereinstimmen (vgl. VwGH
29.9.1997, 96/17/0454, Stoll, BAO-Kommentar, 2378).

Überdies bleibt fest zu halten, dass allfällige Einwände gegen den Bescheid des Zollamtes
v 13.11.2003, Zahl: Vorschreibung einzubringen gewesen wären.

Aus den oa Sach- und Rechtsgründen war der Beschwerde ein Erfolg zu versagen.

Zulässigkeit einer Revision

Die Revision gegen die gegenständliche Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-
VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage
abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche
Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab,
noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen
keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden
Rechtsfrage vor. Konkrete Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung sind weder in
der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht worden noch im Verfahren vor dem
Bundesfinanzgericht hervorgekommen. Das Bundesfinanzgericht konnte sich bei allen
erheblichen Rechtsfragen auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen.

 

 

 

 

 

Salzburg-Aigen, am 30. Mai 2014

 


